Ortsgemeinde Bisterschied

Az.: 3/610-13 (04)

Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Durchfihrung des Anzeige- bzw. Bekanntmachungsverfahrens/Inkrafttreten
der AulRenbereichssatzung ,,Siedlung Sonnenhof*“ Gemarkung Bisterschied

1. Aufgrund des § 10 Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie des § 88 Abs.
6 Landesbauordnung (LBauO) in der jeweils gultigen Fassung wird hiermit
bekannt gemacht, dass der Ortsgemeinderat der Gemeinde Bisterschied in
Offentlicher Sitzung am 22.10.2025 die AuBenbereichssatzung ,Siedlung
Sonnenhof Gemarkung Bisterschied als Satzung beschlossen hat.

Der Ortsburgermeister der Ortsgemeinde Bisterschied hat die Satzung am
23.10.2025 ausgefertigt. Die Satzung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft
(8 10 BauGB)

2. Satzung

Der Gemeinderat Bisterschied hat aufgrund des 8§ 35 Abs. 6 des BauGB in der
Fassung der Bekanntmachung vom 10.09.2021 (BGBI. | S. 4147)i.V. m. § 24 der
Gemeindeordnung fur Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153), zuletzt
geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBI. S. 473, 475) und
des 8 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt ge&andert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20.12. 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) sowie des § 88 Abs. 1 und 6 der
Landesbauordnung (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365, BS 2131), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 07.12.2022 (GVBI.S. 403) i.V. mit 8 9 Absatz 4 des
Baugesetzbuches (BauGB) am 22.10.2025 die Aul3enbereichssatzung ,,Siedlung
Sonnenhof“ in der Gemarkung Bisterschied als Satzung beschlossen.

§1
Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich des Plangebietes umfasst die Grundstiicke PI.Nr.
1329/3 sowie Teilflachen der Grundstiicke 1322, 1329/4 und 1329/5 in der Gemarkung
Bisterschied und ergibt sich auch aus dem zeichnerischen Teil der Satzung.



§2
Bestandteil der Satzung

Bestandteil der Satzung ist die Planurkunde vom September 2025 mit den bauplanungs-
und den gestaltungsrechtlichen Festsetzungen und der Begriindung zur Satzung.

83
Inkrafttreten

Die AuR3enbereichssatzung ,Siedlung Sonnenhof” in der Gemarkung Bisterschied tritt
mit ihrer ortstiblichen Bekanntmachung in Kraft (§ 10 BauGB).

Bisterschied, den 23.10.2025
Gez.

Rolf Sundheimer
Ortsbirgermeister

Ausfertigung:

Es wird bestétigt, dass der Inhalt des Bebauungsplanes bzw. dieser Satzung mit
seinen Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu
ergangenen Beschlissen des Gemeinderates Bisterschied tbereinstimmt und dass
die fur die Rechtswirksamkeit maf3gebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden.
Die Aul3enbereichssatzung ist am 23.10.2025 von der Gemeinde Bisterschied zum
Zwecke der ortsublichen Bekanntmachung gemaf § 10 Absatz 3 BauGB ausgefertigt
worden. Die Ubereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhaltes sowie der
bauplanungs- und gestaltungsrechtlichen Festsetzungen dieser
AuRenbereichssatzung mit dem Willen des Gemeinderates Bisterschied und die
Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens werden bekundet. Hiermit
wird diese Satzung ausgefertigt und die Verkiindung im WOCHENBLATT (Amtsblatt
der Verbandsgemeinde Nordpféalzer Land) angeordnet.

Bisterschied, den 23.10.2025
Gez.

Rolf Sundheimer
Ortsbiurgermeister



Mit der ortsiblichen Bekanntmachung der Aul3enbereichssatzung im WOCHENBLATT
tritt die Satzung in Kraft. (§ 10 BauGB)

Bisterschied, den 23.10.2025

Gez.
Rolf Sundheimer
Ortsbirgermeister

Die Aul3enbereichssatzung ,Siedlung Sonnenhof“ Gemeinde Bisterschied mit Satzung
sowie den planungs- und bauordnungsrechtlichen sowie gestalterischen
Festsetzungen kann ab sofort bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfalzer
Land, Bezirksamtsstrale 7, 67806 Rockenhausen, Zimmer 36 (Fachbereich 3 —
Naturliche Lebensgrundlagen und Bauen) wéhrend den Ublichen Dienstzeiten
eingesehen werden. Diese sind Montags und Dienstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr,
Mittwochs und Freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und Donnerstags von 8:00 Uhr bis
18:00 Uhr. GemaR3 8§ 10a Baugesetzbuch (BauGB) wird die in Kraft getretene
Aul3enbereichssatzung einschlie3lich der vorgenannten Unterlagen auch ergénzend
in das Internet eingestellt. Die vollstandigen Planunterlagen stehen daher auch auf der
Homepage der Verbandsgemeinde Nordpfalzer Land unter www.nordpfélzerland.de,
Rubrik Rathaus, Offentliche Bekanntmachungen und dann Ortsgemeinde Bisterschied
zur Einsichtnahme bereit. Jedermann kann die Satzung einsehen und Uber deren
Inhalt Auskunft erlangen.

3. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 Baugesetzbuch (BauGB) uber die
Falligkeit etwaiger Entschadigungsanspriche im Falle der in den 88 39 — 42 BauGB
bezeichneten = Vermogensnachteile, deren  Leistung  schriftich  beim
Entschadigungspflichtigen zu beantragen ist, und des 8§ 44 Abs. 4 BauGB uber das
Erléschen von Entschadigungsanspriichen, wenn der Antrag nicht innerhalb der
Frist von 3 Jahren gestellt wird, wird hingewiesen.

4. Unbeachtlich sind gemal 8 215 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB:

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1, Nr. 1 - 3 und Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

2. eine unter Berlcksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften tber das Verhaltnis des Bebauungsplanes und
des Flachennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mangel des
Abwagungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich
gegenuber der Ortsgemeinde Bisterschied geltend gemacht worden sind. Gleiches gilt
fur Fehler nach § 214 Abs. 2a. BauGB. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt,
der die Verletzung oder den Mangel begriinden soll, darzulegen.

6. 8 24 Absatz 6 der Gemeindeordnung fur Rheinland-Pfalz (GemO) in der jeweils
gultigen Fassung enthélt folgende Regelung, auf die hiermit besonders hingewiesen


http://www.nordpfälzerland.de/

wird: Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO

oder

aufgrund dieser zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der

Bekanntmachung als von Anfang an gtiltig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen iiber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind

oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehdrde den Beschluss
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften
gegenuber der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfalzer Land unter
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begrinden soll, schriftlich
geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.

Rockenhausen, den 10.11.2025

Gez.

Michael Cullmann
Blrgermeister

Anlage
Planzeichnung der Satzung (ohne Mal3stab)

Hier Plan als Anlage anfligen !!!!



